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BUNDESARBEITSGERICHT 

3 AZR 244/23 
8 Sa 29/21 
Landesarbeitsgericht 
Hamburg 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
2. Juli 2024 

URTEIL 
Kaufhold, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

In Sachen 

 

 

Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsklägerin, 

 

 

pp. 

 

Kläger, Berufungskläger und Revisionsbeklagter, 

 

 

 

hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen  

Verhandlung vom 2. Juli 2024 durch die Vorsitzende Richterin am Bundes- 

arbeitsgericht Rachor, die Richter am Bundesarbeitsgericht Waskow und 

Prof. Dr. Roloff sowie die ehrenamtlichen Richter Sengelmann und Bindl für 

Recht erkannt: 
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Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Landes-
arbeitsgerichts Hamburg vom 23. Februar 2023 - 8 Sa 
29/21 - aufgehoben. 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeits- 
gerichts Hamburg vom 27. Mai 2021 - 1 Ca 283/20 - wird 
zurückgewiesen.  

Der Kläger hat die Kosten der Berufung und der Revision 
zu tragen. 

 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 
 

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte dem Kläger für eine Be-

schäftigungszeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Mai 2021 Leistungen der be-

trieblichen Altersversorgung in entsprechender Anwendung eines Firmentarifver-

trags zu gewähren hat. 

Der 1955 geborene Kläger war bei der Beklagten bzw. deren Rechtsvor-

gängerinnen vom 1. Mai 1984 bis zum 31. Mai 2021 als Arzt - seit 2011 als Ober-

arzt - beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis war zunächst durch Dienstvertrag vom 

2. Mai 1984 bis zum 31. Dezember 1984 befristet und wurde durch Dienstvertrag 

vom 1. Januar 1985 auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. In beiden Verträgen war 

vereinbart, dass für das Dienstverhältnis „die Bestimmungen des Manteltarifver-

trages für Angestellte (AVH) in der jeweils geltenden Fassung“ gelten. Die Be-

klagte bzw. deren Rechtsvorgängerinnen gewährten ihren Beschäftigten zu-

nächst Leistungen der betrieblichen Altersversorgung auf Grundlage des Tarif-

vertrags über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentli-

chen Dienstes (nachfolgend ATV) bzw. der entsprechenden zuvor geltenden ta-

riflichen Regelungen. Danach hatten die Beschäftigten in der Regel einen An-

spruch auf Versicherung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 

(VBL) nach Maßgabe der Satzung der VBL (VBLS).  

1  
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Der Kläger war im Zeitpunkt seiner Einstellung am 1. Mai 1984 kraft sei-

ner Mitgliedschaft im ärztlichen Versorgungswerk nach § 7 Abs. 2 des Angestell-

tenversicherungsgesetzes (AVG) seit dem 17. Mai 1982 von der Versicherungs-

pflicht zur Rentenversicherung der Angestellten befreit. Vor diesem Hintergrund 

beantragte er - unter Berufung auf § 28 Abs. 4 VBLS - mit Zustimmung der 

Rechtsvorgängerin der Beklagten mit Schreiben an die VBL vom 1. Mai 1984 die 

Befreiung von der Pflichtversicherung in der VBL ab dem 1. Mai 1984. Mit weite-

rem Schreiben vom 28. Dezember 1984 beantragte der Kläger, auch über den 

1. Januar 1985 hinaus von der Versicherungspflicht in der VBL befreit zu werden. 

Er wurde darauf von der Arbeitgeberin nicht zur Versicherung bei der VBL ange-

meldet und war während des bestehenden Arbeitsverhältnisses nicht bei der VBL 

versichert. Zwischen den Parteien besteht kein Streit darüber, dass die Befreiung 

von der Pflichtversicherung in der VBL im Einklang mit der VBLS und den damals 

geltenden Tarifbestimmungen erfolgte. 

Für den Kläger wurden seitens der Rechtsvorgängerin der Beklagten 

zwei Kapitallebensversicherungen abgeschlossen, die durch Beiträge des Arbeit-

gebers finanziert wurden und die eine einmalige Kapitalzahlung vorsahen: Zum 

einen bei der VRK Lebensversicherung (Kollektivvertrag, Versicherungsbeginn 

1. Mai 1984, Versicherungsende 30. April 2020); zum anderen bei der Familien-

fürsorge Lebensversicherung (Kollektivvertrag, Versicherungsbeginn 1. Januar 

1991, Versicherungsende 1. Januar 2020). Beitragszahlungen auf die Versiche-

rung bei der VRK Lebensversicherung erfolgten bis zum 30. April 2020, auf die 

bei der Familienfürsorge Lebensversicherung bis zum 31. Dezember 2019. Aus 

diesen Lebensversicherungen wurden an den Kläger seitens des Versicherers 

zum 1. Januar 2020 52.186,20 Euro und zum 1. Mai 2020 84.552,19 Euro aus-

gezahlt. 

Aus Anlass der beabsichtigten Beendigung des Beteiligungsverhältnis-

ses der Beklagten bei der VBL schlossen die Beklagte und die Vereinte Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di den Tarifvertrag „Sicherung der betrieblichen Alters-

versorgung für die Beschäftigten der Asklepios Westklinikum Hamburg GmbH“ 

vom 21. Juni 2012 (nachfolgend TV Altersversorgung), der am 12. November 

2012 in Kraft trat. Darin heißt es auszugsweise: 
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„§ 1 

 Grundlagen 
 (1) Die Arbeitgeberin ist derzeit verpflichtet, den bei ihr 

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
eine betriebliche Altersversorgung nach dem Tarifver-
trag über die betriebliche Altersversorgung der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Al-
tersversorgung ATV) zu gewähren. Aus diesem 
Grund haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer einen Anspruch auf Versicherung bei der Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) nach 
Maßgabe der Satzung der VBL (VBLS). 

 (2) Die Arbeitgeberin beabsichtigt, das Beteiligungsver-
hältnis mit der VBL zu beenden. Der Zeitpunkt, an 
dem das Beteiligungsverhältnis mit der VBL endet, 
wird nachfolgend einheitlich als Stichtag bezeichnet. 
Die Regelungen des Tarifvertrages gelten auch dann, 
wenn das Beteiligungsverhältnis durch die VBL zum 
Stichtag beendet wird. 

   
 § 2 
 Geltungsbereich 

 Dieser Tarifvertrag gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer 

  a) die am Stichtag bei der Arbeitgeberin beschäftigt 
sind und deren Arbeitsverhältnis am Folgetag 
fortgesetzt wird und deren Anwartschaften bei 
der VBL am Stichtag wegen der Erfüllung der 
Wartezeit (§ 34 VBLS) unverfallbar sind (Altbe-
stand I), 

  b) die am Stichtag bei der Arbeitgeberin beschäftigt 
sind und deren Arbeitsverhältnis am Folgetag 
fortgesetzt wird und deren Anwartschaften bei 
der VBL am Stichtag wegen Nichterfüllung der 
Wartezeit (§ 34 VBLS) noch nicht unverfallbar 
sind (Altbestand II), 

  c) die am Stichtag bei der Arbeitgeberin beschäftigt 
sind und deren Arbeitsverhältnis am Folgetag 
fortgesetzt wird und die entgegen einem tarifver-
traglichen/arbeitsvertraglichen Anspruch auf 
Pflichtversicherung (§ 26 VBLS) pflichtwidrig 
nicht bei der VBL angemeldet wurden (Altbe-
stand III), 
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  d) deren Arbeitsverhältnis erst mit oder nach dem 
Stichtag beginnt (Neubestand). 

  Niederschriftserklärung zu c): Hintergrund dieser Rege-
lung sind einige Fälle, in denen es unterschiedliche Be-
urteilungen dazu gibt, ob eine Befreiung von der Versi-
cherung über die VBL im Einklang mit den Regelungen 
des Versorgungs-TV vom 04.11.1966 bzw. des ATV 
und VBLS gestanden hat. 

  
 § 3 
 Regelungen für den Altbestand I, II und III 

 (1) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dem 
Altbestand I, II und III zuzurechnen sind, erhalten be-
ginnend mit dem auf den Stichtag folgenden Tag eine 
Betriebsrente nach Maßgabe der Leistungsrichtlinie 1, 
die Bestandteil dieses Tarifvertrages und diesem als 
Anlage beigefügt ist. 

 (2) Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf indi-
vidualarbeitsrechtlicher Basis erteilte Zusagen auf 
eine betriebliche Altersversorgung gelten fort. 

   
 § 4 
 Regelungen für den Neubestand 

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dem Neube-
stand zuzurechnen sind, erhalten mit dem Beginn des Ar-
beitsverhältnisses eine Zusage auf eine Betriebsrente in 
Form einer beitragsorientierten Leistungszusage nach 
Maßgabe der Leistungsrichtlinie 2 des Tarifvertrages über 
die betriebliche Altersversorgung beim Landesbetrieb 
Krankenhäuser Hamburg (Anstalt öffentlichen Rechts) vom 
24. Juli 2000 in der jeweiligen Fassung, die Bestandteil die-
ses Tarifvertrages und diesem in der derzeit gültigen Fas-
sung als Anlage beigefügt ist.“ 

 
Nach Nr. 2 Abs. 1 und Nr. 3 Abs. 1 der in § 3 Abs. 1 TV Altersversorgung 

genannten Leistungsrichtlinie 1 ist der Beklagten für die Arbeitnehmer, die unter 

den „Altbestand I und II“ iSv. § 2 Buchst. a und b TV Altersversorgung fallen, ein 

für alle Beschäftigten des „Altbestands I und II“ einheitlich auszuübendes Wahl-

recht hinsichtlich des Durchführungswegs der betrieblichen Altersversorgung ein-

geräumt. Ua. besteht die Möglichkeit der Mitgliedschaft bei einer näher zu be- 

6  
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stimmenden kommunalen Zusatzversorgungskasse (Pensionskasse). Für die-

sen Fall bestimmt Nr. 2 Abs. 2 Satz 1 Leistungsrichtlinie 1, dass die Arbeitneh-

mer mit dem auf den Stichtag folgenden Tag eine Betriebsrente nach Maßgabe 

der Regelungen des Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Be-

schäftigten des öffentlichen Dienstes (AItersvorsorge-TV-Kommunal/ATV-K vom 

1. März 2002) in seiner jeweiligen Fassung in Verbindung mit der Satzung derje-

nigen kommunalen Zusatzversorgungskasse haben, zu der ein Mitgliedschafts-

verhältnis begründet wird. Nach dem - in der Senatsverhandlung von ihnen be-

stätigten - Vorbringen der Parteien hat die Beklagte für die Arbeitnehmer, die un-

ter den „Altbestand I und II“ fallen, die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungs-

kasse „Bayerische Versorgungskammer“ gewählt. Arbeitnehmer, die entgegen 

einem tarifvertraglichen/arbeitsvertraglichen Anspruch auf Pflichtversicherung 

(§ 26 VBLS) pflichtwidrig nicht bei der VBL angemeldet wurden und damit dem 

„Altbestand III“ iSv. § 2 Buchst. c TV Altersversorgung zuzurechnen sind, erhal-

ten nach Nr. 4 Abs. 1 der Leistungsrichtlinie 1 „der Höhe nach die Leistungen im 

Wege einer Direktzusage, die sich bei einer pflichtgemäßen Versicherung über 

die VBL nach dem ATV in Verbindung mit der VBLS ergeben hätten (Verschaf-

fungsanspruch)“. 

Das Versorgungswerk der Ärztekammer Hamburg teilte dem Kläger mit 

Schreiben vom 8. September 2020 mit, sein Regelaltersrentenbeginn sei nach 

dem „zurzeit gültigen Versorgungsstatut der Ärztekammer Hamburg“ der 1. Juni 

2021. 

Mit seiner Klage hat der Kläger die Feststellung des Bestehens von Ver-

sorgungsansprüchen auf Grundlage des TV Altersversorgung nach Maßgabe der 

Leistungsrichtlinie 1 unter Berücksichtigung einer Beschäftigungszeit ab 1. Ja-

nuar 2020 bis zum 31. Mai 2021 geltend gemacht, wobei er sich zum Teil Leis-

tungen aus der Kapitallebensversicherung bei der VRK Lebensversicherung an-

rechnen lassen will. Zur Konkretisierung seines Begehrens hat er ausgeführt, als 

Durchführungsweg nach der Leistungsrichtlinie 1 komme für ihn nur eine Direkt-

zusage in Betracht. 

 
 

7  

8  



 - 7 - 3 AZR 244/23 
 

ECLI:DE:BAG:2024:020724.U.3AZR244.23.0  - 8 -   
 

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, er habe für seine Beschäfti-

gungszeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Mai 2021 einen Anspruch auf Leis-

tungen auf Grundlage des TV Altersversorgung nach Maßgabe der Leistungs-

richtlinie 1 erworben. Aufgrund seines durch die Anhebung der Regelalters-

grenze bedingten späteren Ausscheidenszeitpunkts zum 1. Juni 2021 bestehe 

eine Versorgungslücke ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der Leistungen der für ihn 

abgeschlossenen Kapitallebensversicherungen. Zwar unterfalle er nach § 2 TV 

Altersversorgung nicht dem persönlichen Geltungsbereich des Tarifvertrags, da 

er im Einklang mit damaligen Rechtsvorschriften (nicht pflichtwidrig) nicht bei der 

VBL versichert gewesen sei. Der TV Altersversorgung enthalte aber eine unbe-

wusste Regelungslücke. Mit dem TV Altersversorgung habe eine umfassende 

Neugestaltung der betrieblichen Altersversorgung für sämtliche Beschäftigte er-

folgen sollen, die - durch Verweis auf die unterschiedlichen Versorgungsmo-

delle - auch die Anhebung der Regelaltersgrenze umfasse; die Gruppe der Ar-

beitnehmer, die - wie er - wirksam auf eine Versorgung über die VBL verzichtet 

hätten, sei dabei im Hinblick auf die Anhebung der Regelaltersgrenze versehent-

lich nicht bedacht worden. Diese Lücke sei durch Anwendung der Leistungsricht-

linie 1 zu schließen. Der Klageanspruch folge auch aus dem arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Beklagte differenziere sachgrundlos zwischen 

zwei Gruppen von Beschäftigten, nämlich denjenigen, die in den Geltungsbereich 

des Tarifvertrags fallen, und denjenigen, die wirksam von der Versicherung bei 

der VBL befreit seien. Die Gruppe der Arbeitnehmer, die - wie er - wirksam auf 

eine Versicherung bei der VBL verzichtet habe, erhalte anders als alle anderen 

Arbeitnehmer des Altbestands keine betriebliche Altersversorgung, deren Höhe 

an der Dauer ihrer gesamten Dienstzeit orientiert sei. Die Beklagte könne sich 

nicht auf einen bloßen Normenvollzug in Bezug auf die Anwendung des TV Al-

tersversorgung berufen, da sie als Partei an der Schaffung der fraglichen Normen 

mitgewirkt habe.  

Der Kläger hat zuletzt beantragt  

         festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung auf der Grundlage 
der Leistungsrichtlinie 1 des Tarifvertrags Sicherung der 
betrieblichen Altersversorgung für die Beschäftigten der As- 

9  
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klepios Westklinikum Hamburg GmbH (TV Altersversor-
gung Asklepios Westklinikum) zu gewähren, die eine Be-
schäftigungszeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Mai 2021 
berücksichtigt, wobei für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 
zum 30. April 2020 die Leistungen der Direktversicherung 
bei der VRK Lebensversicherung mit der Nummer anzu-
rechnen sind. 

 
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und den Standpunkt einge-

nommen, der Antrag sei nicht hinreichend bestimmt und daher unzulässig. Je-

denfalls seien die Vorschriften des TV Altersversorgung nicht planwidrig lücken-

haft. Ein Anspruch aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

komme schon deshalb nicht in Betracht, da die Beklagte den tariflich festgelegten 

persönlichen Geltungsbereich anwende, ohne selbst eine Gruppenbildung vor-

zunehmen. Die unterschiedliche Gruppenbildung sei zudem dadurch gerechtfer-

tigt, dass sich einige Arbeitnehmer - wie der Kläger - gegen eine Pflichtversiche-

rung in der VBL und für eine Kapitallebensversicherung entschieden hätten. Das 

Begehren des Klägers mache deutlich, dass es ihm auch nicht darum gehe, so 

gestellt zu werden, als sei er von Anfang an in der VBL versichert gewesen. Viel-

mehr wolle er die Einmalzahlungen der Lebensversicherungen vereinnahmen 

und zusätzlich für die Zeit nach Auszahlung der Kapitallebensversicherungen 

weitere Anwartschaften nach der Leistungsrichtlinie 1 des TV Altersversorgung 

erlangen. Er begehre mithin „das Beste aus zwei Welten“, was keine Grundlage 

im Tarifvertrag finde. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

hat der Klage auf die Berufung des Klägers stattgegeben und festgestellt, dass 

die Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger Leistungen der betrieblichen Altersver-

sorgung in entsprechender Anwendung der Leistungsrichtlinie 1 des TV Alters-

versorgung „in Form einer Direktzusage“ (so nach dem durch Beschluss vom 

29. Juni 2023 berichtigten Tenor) zu gewähren, die eine Beschäftigungszeit vom 

1. Januar 2020 bis zum 31. Mai 2021 berücksichtigt, wobei für die Zeit vom 1. Ja-

nuar 2020 bis zum 30. April 2020 die Leistungen der Direktversicherung bei der 

VRK Lebensversicherung anzurechnen seien. Mit ihrer Revision erstrebt die Be- 

11  
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klagte die Wiederherstellung der klageabweisenden Entscheidung des Arbeits-

gerichts. Der Kläger begehrt die Zurückweisung der Revision. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Die zulässige Klage ist nicht be-

gründet. Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts hat der Kläger kei-

nen Anspruch auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung auf der Grund-

lage der Leistungsrichtlinie 1 des TV Altersversorgung unter Berücksichtigung ei-

ner Beschäftigungszeit ab 1. Januar 2020 bis zum 31. Mai 2021.  

I. Die Klage ist zulässig. 

1. Der Feststellungsantrag ist nach der gebotenen Auslegung hinreichend 

bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO; zu den Anforderungen BAG 21. September 

2021 - 3 AZR 147/21 - Rn. 12). Nach dem Antragswortlaut bleibt zwar - auch un-

ter Berücksichtigung der Angabe des Klägers, es komme für ihn nur der „Durch-

führungsweg der Direktzusage“ in Betracht - unklar, auf der Grundlage welcher 

Regelung der Leistungsrichtlinie 1 des TV Altersversorgung die Beklagte dem 

Kläger welche Leistungen gewähren soll. Bei der gebotenen, auf die Ermögli-

chung einer Sachentscheidung gerichteten rechtsschutzgewährenden Ausle-

gung (vgl. zu den Auslegungsgrundsätzen BAG 23. März 2016 - 5 AZR 758/13 - 

Rn. 26 mwN, BAGE 154, 337) ist jedoch nach dem Vorbringen des Klägers hin-

reichend erkennbar, dass er eine unmittelbare Leistungspflicht der Beklagten 

(„Durchführungsweg der Direktzusage“) über die Versorgungsleistungen festge-

stellt wissen will, die er - auf Grundlage einer auf den Zeitraum vom 1. Januar 

2020 bis zum 31. Mai 2021 begrenzten Beschäftigungszeit - beanspruchen 

könnte, wenn er nicht von der Pflichtversicherung bei der VBL befreit worden, 

sondern bei der VBL versichert gewesen wäre. Da der Kläger unter dieser Prä-

misse nach § 2 Buchst. a TV Altersversorgung unter den „Altbestand I“ fallen 

würde, geht es dem Kläger damit der Sache nach um die Feststellung der unmit-

telbaren Leistungspflicht der Beklagten auf Grundlage der Satzung der Zusatz- 
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versorgungskasse „Bayerische Versorgungskammer“, nachdem die Beklagte für 

die Beschäftigten des „Altbestands I und II“ ihr nach Nr. 2 Abs. 1 und Nr. 3 Abs. 1 

der Leistungsrichtlinie 1 zustehendes Wahlrecht entsprechend ausgeübt hat. 

Dieses Antragsverständnis hat der Kläger in der Senatsverhandlung bestätigt. Er 

hat ebenso bestätigt, dass die im Antrag formulierte Anrechnung der Leistungen 

der Direktversicherung bei der VRK Lebensversicherung „für die Zeit vom 1. Ja-

nuar 2020 bis zum 30. April 2020“ dergestalt erfolgen soll, dass der auf diesen 

Zeitraum zeitanteilig entfallende Auszahlungsbetrag der Kapitallebensversiche-

rung auf die oben genannten Leistungen in Anrechnung gebracht werden soll. In 

diesem Verständnis kann die Beklagte hinreichend erkennen, wie sie einem evtl. 

Urteilsspruch zugunsten des Klägers nachkommen könnte. 

2. Die Voraussetzungen des § 256 Abs. 1 ZPO liegen vor. Zwar können 

nach § 256 Abs. 1 ZPO bloße Elemente oder Vorfragen eines Rechtsverhältnis-

ses nicht Gegenstand einer Feststellungsklage sein. Eine Feststellungsklage 

muss sich allerdings nicht notwendig auf ein Rechtsverhältnis insgesamt erstre-

cken. Sie kann sich vielmehr auf einzelne Beziehungen oder Folgen aus einem 

Rechtsverhältnis, auf bestimmte Ansprüche oder Verpflichtungen oder auch auf 

den Umfang einer Leistungspflicht beschränken (BAG 20. Juni 2023 - 3 AZR 

231/22 - Rn. 23). Der Kläger begehrt mit seinem Antrag die Feststellung der Ver-

pflichtung der Beklagten zur Versorgungsleistung nach bestimmten Regeln. Hier-

bei handelt es sich um ein gegenwärtiges Rechtsverhältnis (vgl. BAG 12. Novem- 

ber 2013 - 3 AZR 92/12 - Rn. 32). Da die Beklagte ihre Leistungspflicht leugnet, 

steht dem Kläger auch ein Feststellungsinteresse zur Seite. 

II. Die Klage ist unbegründet. Die Annahme des Landesarbeitsgerichts, die 

Beklagte habe an den Kläger die begehrten Leistungen auf Grundlage der Leis-

tungsrichtlinie 1 des TV Altersversorgung zu erbringen, hält einer revisionsrecht-

lichen Überprüfung nicht stand. Für das geltend gemachte Begehren besteht 

keine Anspruchsgrundlage. 

1. Das Landesarbeitsgericht hat zu Unrecht angenommen, der Anspruch 

des Klägers ergebe sich aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-

satz.  
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a) Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist die privatrechtli-

che Ausprägung des Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG. Gemäß § 1b 

Abs. 1 Satz 4 BetrAVG können Versorgungsverpflichtungen nicht nur auf einer 

Versorgungszusage, sondern auch auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung 

beruhen. Im Bereich des Betriebsrentenrechts hat der arbeitsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz damit kraft Gesetzes anspruchsbegründende Wirkung 

(BAG 20. März 2018 - 3 AZR 861/16 - Rn. 28). Der Gleichbehandlungsgrundsatz 

gebietet dem Arbeitgeber, seine Arbeitnehmer oder Gruppen seiner Arbeitneh-

mer, die sich in vergleichbarer Lage befinden, bei Anwendung einer selbst gege-

benen Regel gleich zu behandeln. Er verbietet nicht nur die willkürliche 

Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmer innerhalb einer Gruppe, sondern auch 

eine sachfremde Gruppenbildung (st. Rspr., vgl. BAG 7. Februar 2024 - 5 AZR 

360/22 - Rn. 24; 3. Juni 2020 - 3 AZR 730/19 - Rn. 42, BAGE 171, 1; 20. März 

2018 - 3 AZR 861/16 - Rn. 28). Er findet stets Anwendung, wenn der Arbeitgeber 

Leistungen nach einem bestimmten erkennbaren und generalisierenden Prinzip 

aufgrund einer abstrakten Regelung gewährt, indem er bestimmte Voraussetzun-

gen oder einen bestimmten Zweck festlegt (st. Rspr., vgl. BAG 3. Juni 2020  

- 3 AZR 730/19 - aaO; 20. März 2018 - 3 AZR 861/16 - aaO; 14. November 2017  

- 3 AZR 545/16 - Rn. 23 mwN). Allerdings begrenzt der arbeitsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz zum Schutz der Arbeitnehmer nur die Gestaltungsmacht 

des Arbeitgebers. Er greift deshalb nur dort ein, wo er durch gestaltendes Ver-

halten ein eigenes Regelwerk oder eine eigene Ordnung schafft, nicht hingegen 

bei bloßem - auch vermeintlichem - Normenvollzug (st. Rspr., BAG 14. Novem-

ber 2017 - 3 AZR 515/16 - Rn. 21, BAGE 161, 47; 11. Juli 2017 - 3 AZR 691/16 - 

Rn. 30 jeweils mwN). 

b) Hiervon ausgehend hält die Annahme des Landesarbeitsgerichts, die 

vom Kläger geltend gemachte Versorgungsverpflichtung der Beklagten ergebe 

sich aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, einer revisions-

rechtlichen Überprüfung nicht stand. Das Landesarbeitsgericht hat zu Unrecht 

ausgeführt, die Beklagte behandele zwei Gruppen von Arbeitnehmern ungleich, 

indem sie bei der Berechnung der betrieblichen Altersversorgung der Arbeitneh-

mer, die sich wirksam gegen eine Versorgung nach der VBL entschieden haben, 
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die infolge der Anhebung der gesetzlichen Altersrente über das 65. Lebensjahr 

hinaus absolvierten Beschäftigungszeiten unberücksichtigt lässt, während sie 

diese Zeiten für alle anderen Beschäftigten durch Anwendung der tariflichen Re-

gelungen (TV Altersversorgung) berücksichtige. Entgegen der Auffassung des 

Landesarbeitsgerichts ist der Anwendungsbereich des arbeitsrechtlichen Gleich-

behandlungsgrundsatzes insoweit nicht eröffnet. Daher kann dahinstehen, ob die 

Annahme des Landesarbeitsgerichts, für die Gruppe „aller anderen Beschäftig-

ten“ würden diese Beschäftigungszeiten „durch die tariflichen Regelungen be-

rücksichtigt“, - wie die Beklagte geltend macht - unter Verstoß gegen ihren An-

spruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) erfolgt ist. Selbst wenn - was 

die Beklagte einräumt - die in diesem Sinne „begünstigte“ Arbeitnehmergruppe 

jedenfalls die Beschäftigten des „Altbestands I, II und III“ iSv. § 2 TV Altersver-

sorgung umfassen würde, käme der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-

satz nicht zur Anwendung. 

aa) Die Beklagte wendet die Regelungen des TV Altersversorgung nicht auf-

grund einer gestaltenden Entscheidung an. Sie ist hierzu vielmehr nach § 4 

Abs. 1 iVm. § 3 Abs. 1 TVG verpflichtet. Daher beruhte eine etwaige Begünsti-

gung der unter den Anwendungsbereich des TV Altersversorgung fallenden Ar-

beitnehmer auf einem die Anwendung des arbeitsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatzes ausschließenden Normenvollzug. Die Beklagte würde, berück-

sichtigte sie aufgrund des Regelungsinhaltes des TV Altersversorgung bei der 

Ermittlung der Versorgungsbezüge den gesamten Beschäftigungszeitraum bis 

zum Erreichen der aktuell geltenden Regelaltersgrenze, nicht in Vollzug eines 

von ihr selbst geschaffenen generalisierenden Prinzips vorgehen, sondern den 

Tarifvertrag anwenden. Tarifverträge haben jedoch Kompromisscharakter. Es 

geht daher nicht um Gruppenabgrenzungen durch die Beklagte, sondern um kol-

lektive Normsetzung der Tarifparteien. Das hat zur Folge, dass der Arbeitgeber 

innerhalb des Anwendungsbereichs kollektiv-rechtlich geschaffener Normen an 

den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht gebunden ist. Dies gilt unabhängig da-

von, ob der Tarifvertrag mangels Tarifgebundenheit der Arbeitnehmer nicht un-

mittelbar und zwingend, sondern lediglich aufgrund einer arbeitsvertraglichen In-

bezugnahme Anwendung findet. Diese Inbezugnahme ändert nichts daran, dass 
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letztlich ein bloßer Vollzug eines fremden Regelungswerks vorliegt (BAG 22. De-

zember 2009 - 3 AZR 895/07 - Rn. 21, BAGE 133, 33).  

bb) Dem steht nicht entgegen, dass der TV Altersversorgung ein Firmenta-

rifvertrag ist, an dessen Zustandekommen die Beklagte unmittelbar beteiligt war. 

Auch ein Firmentarifvertrag ist keine stets vom Arbeitgeber freiwillig abgeschlos-

sene Vereinbarung, sondern entspricht allenfalls partiell seinem eigenen Willen, 

da der Abschluss immer unter dem Zwang zur Einigung steht, weil der Arbeitge-

ber andernfalls Arbeitskampfmaßnahmen ausgesetzt sein könnte (vgl. BAG 

26. April 2000 - 4 AZR 177/99 - zu II 3 b der Gründe, BAGE 94, 273). 

cc) Soweit das Landesarbeitsgericht ausführt, der TV Altersversorgung 

stehe dem Anspruch des Klägers nicht entgegen, er regele die betriebliche Al-

tersversorgung nur für die in § 2 genannten Gruppen von Arbeitnehmern, nicht 

aber für die Gruppe, der der Kläger angehört, verkennt es, dass der Anspruch 

aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz voraussetzt, dass der 

Arbeitgeber aufgrund eigener gestaltender Entscheidung eine eigene Ordnung 

schafft, nach der einer Gruppe von Arbeitnehmern die begünstigende Leistung 

gewährt wird, einer anderen Gruppe jedoch vorenthalten bleibt. Beruht die Be-

günstigung der einen Gruppe nicht auf der eigenen Gestaltungsmacht des Ar-

beitgebers, sondern auf einer Einigung der Tarifparteien, mag zwar die Gruppe, 

die von der Tarifregelung nicht profitiert, benachteiligt sein. Das hat seinen Grund 

aber nicht in der Anwendung einer selbst gegebenen Regel. In diesem Fall ge-

hören die Vergleichsgruppen verschiedenen Ordnungs- und Regelungsberei-

chen an, bei denen dem Arbeitgeber übergreifend keine Gleichbehandlung ab-

verlangt werden kann. Ungeachtet dessen liegen verschiedene Sachverhalte vor, 

wenn sich die Bemessung der Versorgungsleistung einer Gruppe von Arbeitneh-

mern nach einem bestimmten Tarifvertrag, die einer zum Vergleich herangezo-

genen anderen Arbeitnehmergruppe - wie hier - nach einem anderen Regelungs-

werk richtet (vgl. zur Vergütung aufgrund unterschiedlicher Ordnungsbereiche 

BAG 30. September 1998 - 4 AZR 547/97 - zu I 1 1.2 der Gründe, BAGE 90, 30). 

c) Zudem hat das Landesarbeitsgericht zu Unrecht angenommen, der von 

ihm angenommene Gleichheitsverstoß könne - unterstellt, er wäre gegeben - für 
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die Vergangenheit nur dadurch beseitigt werden, dass dem Kläger die mit der 

Klage verlangte Leistung zu gewähren sei. 

aa) Der Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

hat zur Folge, dass die gleichheitswidrig benachteiligten Arbeitnehmer von dem 

Arbeitgeber die vorenthaltene Leistung verlangen können, von der sie ohne sach-

lichen Grund ausgeschlossen wurden (vgl. BAG 31. Juli 2014 - 6 AZR 822/12 - 

Rn. 41, BAGE 148, 381; 19. Dezember 2013 - 6 AZR 145/12 - Rn. 42; ErfK/Preis 

24. Aufl. BGB § 611a Rn. 699).  

bb) Das Landesarbeitsgericht hat zwar - unter der Prämisse der von ihm an-

genommenen Ungleichbehandlung - im Ausgangspunkt zutreffend ausgeführt, 

die Beklagte sei verpflichtet, den Kläger so zu stellen, wie er bei einer dem Tarif-

vertrag entsprechenden Regelung stünde. Es hat allerdings verkannt, dass der 

Kläger mit seinem Klagebegehren keine Leistung verlangt, die der Leistungsricht-

linie 1 des TV Altersversorgung entspricht. Das wendet die Beklagte zu Recht 

ein. Die Arbeitnehmer des „Altbestands I und II“ erhalten nach Nr. 2 Abs. 2 bzw. 

Nr. 3 Abs. 2 Leistungsrichtlinie 1 mit dem auf den Stichtag folgenden Tag eine 

Betriebsrente nach Maßgabe der Regelungen des ATV-K iVm. der Satzung der 

Bayerischen Versorgungskammer. Das macht der Kläger mit seiner Klage nicht 

geltend. Vielmehr verlangt er lediglich für den Zeitraum einer (Rest-)Beschäfti-

gungszeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Mai 2021 eine entsprechende Leis-

tung, während er die Leistungen aus den nach übereinstimmendem Vortrag der 

Parteien an Stelle der VBL-Versicherung zugesagten Kapitallebensversicherun-

gen ganz weitgehend behalten will und sich lediglich für die (insoweit überlap-

pende) Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 30. April 2020 die Leistungen der Di-

rektversicherung bei der VRK Lebensversicherung mit der Nummer anrechnen 

lässt. Damit verlangt der Kläger Leistungen aus zwei unterschiedlichen Versiche-

rungswegen. Keinem der Arbeitnehmer, die unter den Anwendungsbereich des 

TV Altersversorgung fallen, wurden hingegen Ansprüche aus dem Tarifvertrag 

und Ansprüche aus Kapitallebensversicherungen nebeneinander zugestanden. 

Das hat der Kläger auch nicht behauptet. 
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2. Die der Klage stattgebende Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 

stellt sich nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO).  

a) Der Kläger kann die mit der Klage verlangte Versorgungsleistung nicht 

auf eine unmittelbare Anwendung des TV Altersversorgung iVm. der Leistungs-

richtlinie 1 stützen. Er fällt unstreitig nicht unter den persönlichen Geltungsbe-

reich des Tarifvertrags. Weder hatte er am Stichtag eine unverfallbare bzw. ver-

fallbare Anwartschaft auf Leistungen der VBL erworben (§ 2 Buchst. a und b TV 

Altersversorgung, Altbestand I und II) noch wurde er entgegen einem tarifvertrag-

lichen/arbeitsvertraglichen Anspruch auf Pflichtversicherung (§ 26 VBLS) pflicht-

widrig nicht bei der VBL angemeldet (§ 2 Buchst. c TV Altersversorgung, Altbe-

stand III). Ebenfalls gehört der Kläger nicht zu den Arbeitnehmern des sog. Neu-

bestands (§ 2 Buchst. d TV Altersversorgung), deren Arbeitsverhältnis erst nach 

dem Stichtag begann. 

b) Der vom Kläger geltend gemachte Anspruch folgt auch nicht aus einer 

ergänzenden Auslegung des TV Altersversorgung. Weder liegt - ausgehend vom 

Willen der Tarifvertragsparteien - die hierfür erforderliche unbewusste Rege-

lungslücke vor, noch ist die Regelung nachträglich lückenhaft geworden (vgl. zu 

den Voraussetzungen einer ergänzenden Tarifauslegung: BAG 20. Juli 2023 

- 6 AZR 256/22 - Rn. 33; 11. Juli 2019 - 6 AZR 460/18 - Rn. 26 mwN; 23. April 

2013 - 3 AZR 23/11 - Rn. 29 mwN). Die Tarifparteien des TV Altersversorgung 

haben für die Gruppe der Arbeitnehmer, die - wie der Kläger - nicht pflichtwidrig 

nicht bei der VBL versichert waren, bewusst keine Regelung getroffen. Das ergibt 

sich schon daraus, dass sie - wie § 2 Buchst. c TV Altersversorgung und die dazu 

formulierte Niederschriftserklärung deutlich machen - die Arbeitnehmergruppe 

der nicht bei der VBL versicherten Beschäftigten insgesamt gesehen haben, aber 

nur für die Arbeitnehmer eine Regelung getroffen haben, für die es denkbar er-

schien, dass eine Befreiung von der Versicherung über die VBL nicht im Einklang 

mit den Regelungen des Versorgungs-TV vom 4. November 1966 bzw. des ATV 

und der VBLS gestanden hat.  

Für die Arbeitnehmer, die rechtmäßig auf eigenen Antrag von der Versi-

cherung in der VBL befreit waren, bestand auch kein Regelungsbedürfnis. Grund 

27  

28  

29  

30  



 - 16 - 3 AZR 244/23 
 

ECLI:DE:BAG:2024:020724.U.3AZR244.23.0  - 17 -   
 

für die Neuregelung der Versorgung im TV Altersversorgung war der Umstand, 

dass die Beklagte beabsichtigte, das Beteiligungsverhältnis mit der VBL zu be-

enden, und daher festzulegen war, wie mit den nach der VBLS erworbenen An-

wartschaften zu verfahren war (vgl. § 1 TV Altersversorgung). Von dieser Proble-

matik waren die von der Versicherung in der VBL wirksam befreiten Arbeitneh-

mer, die wegen des Verzichts auf die VBL-Leistungen eine Direktversicherungs-

zusage über die Leistungen arbeitgeberseitig zu finanzierender Kapitallebens-

versicherungen erhielten, nicht betroffen. Soweit der Kläger erstinstanzlich noch 

geltend gemacht hatte, der TV Altersversorgung sei lückenhaft, weil die Tarifpar-

teien seinerzeit von der im Jahr 2012 noch maßgeblichen Regelaltersgrenze 65 

ausgegangen seien und nicht hätten berücksichtigen können, dass der Gesetz-

geber die Regelaltersgrenze (schrittweise) bis zur Vollendung des 67. Lebens-

jahres anhebt, hat er daran später - soweit ersichtlich - nicht mehr festgehalten. 

Angesichts dessen, dass die schrittweise Anhebung des Regelrentenalters be-

reits durch das am 1. Januar 2008 in Kraft getretene RV-Altersgrenzenanpas-

sungsgesetz vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) beschlossen war, kann davon 

auch nicht ausgegangen werden. Die tariflichen Regelungen geben dafür ebenso 

wenig Anhaltspunkt, da die Bedingungen der Versorgungsleistungen selbst im 

TV Altersversorgung nicht geregelt sind, sondern auf andere Versorgungsrege-

lungen verwiesen wird.  

c) Der geltend gemachte Anspruch folgt auch nicht aus einer entsprechen-

den Anwendung der Vorschriften des TV Altersversorgung (vgl. zu den Voraus-

setzungen einer entsprechenden Tarifanwendung BAG 20. Juli 2023 - 6 AZR 

256/22 - Rn. 34 mwN). Jedenfalls ist der TV Altersversorgung - wie oben darge-

legt - nicht unbewusst lückenhaft. Zudem besteht im Hinblick auf den Regelungs-

zweck des TV Altersversorgung (Regelung der Folgen der Beendigung der VBL-

Beteiligung) zwischen den Arbeitnehmern des Altbestands und des Neubestands 

einerseits und den Arbeitnehmern, die ohnehin bislang rechtmäßig keine Anwart-

schaften auf eine VBL-Versorgung erworben haben, keine vergleichbare Interes-

senlage. 
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III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 ZPO. 

 Rachor  Roloff  Waskow  

  Sengelmann  Bindl   
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